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Antragsteller*in: Carina Hennecke (KV Rendsburg-Eckernförde)

Satzungstext

(5) Die Mitglieder des Bundesvorstandes dürfen nicht gleichzeitig Mandatsträger*innen sein. Mitglieder
des Bundesvorstandes dürfen nicht Abgeordnete im Deutschen Bundestag, in einem Landtag, im
Europäischen Parlament oder Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung oder der
Europäischen Kommission sein. Werden in Satz 2 bezeichnete Personen in den Bundesvorstand gewählt
oder erlangen Mitglieder des Bundesvorstandes ein solches Amt, so haben sie eines der Ämter in einer
Übergangsfrist von sechs Monaten niederzulegen.

Begründung

Zurück zu den GRÜNEN Leitlinien: Die Trennung von Amt und Mandat im Bundesvorstand –
insbesondere der beiden Bundesvorsitzenden - wird wieder eingeführt. 

Wir brauchen einen Bundesvorstand, der mit voller Kraft für unsere Partei mit einer stark gewachsenen
Mitgliederzahl arbeitet. Das gilt ganz besonders für die beiden Bundesvorsitzenden. Ein Mandat
benötigt erfahrungsgemäß 60 bis 80 Wochenstunden. Daneben ist das volle Aufgabenspektrum eines/
einer Bundesvorsitzenden nicht zu leisten, denn der Zeitaufwand für beide Positionen dürfte etwa
gleich hoch sein. Die vollumfängliche Arbeitskraft wird insbesondere in Wahlkämpfen gebraucht. Auch
die Bundesgeschäftsstelle will effizient organisiert und qualifiziert besetzt sein. Es braucht Zeit für
Austausch, Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Bundesvorstand und den
Bundesarbeitsgemeinschaften, den Landesverbänden sowie der Grünen Basis - also allen Mitgliedern.
Zusätzlich braucht es Zeit für Kontakte zu den anderen demokratischen Parteien und vor allem zur
Bevölkerung.

Der Bundesvorstand wird damit in die Lage versetzt, die Partei von B‘90/Die Grünen, ihre Themen und
Beschlüsse unabhängig von einem Mandat oder einer Regierungsbeteiligung nach innen und vor allem
nach außen zu vertreten. Positionen und Themen können mit den beschlossenen Zielen zugespitzt und
weiterentwickelt werden. Es können Mitstreiter*innen in Verbänden und Vereinen angesprochen und
gemeinsame Aktionen geplant und durchgeführt werden. Möglicherweise kann sich sogar an Klagen (z.
B. Klimaklage) beteiligt werden.

Als Mandatsträger*in muss ich Rücksicht auf die Positionen der Fraktion nehmen. Dort müssen mit den
anderen Fraktionen Mehrheiten gesucht und Kompromisse geschlossen werden. Bei einer
Regierungsbeteiligung ist die Kommunikation noch schwieriger, besonders als Minister*in oder
Staatssekretär*in. In diesem Zusammenhang ist auch die Schweigepflicht der Mandatsträger*innen zu
beachten.

Umgekehrt geben Parteibeschlüsse und Mitteilungen des Bundesvorstandes den Abgeordneten
Argumente und vor allem Rückenwind, um Inhalte zu vertreten und nach vorn zu bringen. Klaus Töpfer
hat genau darum in seiner Partei geworben. Die Partei gibt durch ihre Beschlüsse und Programme die
Inhalte vor, die die Mandatsträger*innen umsetzen sollen.

In Schleswig-Holstein besteht die Trennung von Amt und Mandat im Grünen LV weiterhin sehr
erfolgreich. Der Austausch und das Miteinander von Landtagsfraktion und Landesvorstand funktioniert
hervorragend u. a. durch wöchentliche gemeinsame Sitzungen.
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Gerade, weil wir so gewachsen sind und viel mehr und sehr fähige Mitglieder zur Verfügung stehen,
sollte jede Position mit einem Menschen besetzt werden (Ggf. sogar zwei Personen in Teilzeit), um die
jeweiligen Aufgaben vollumfänglich leisten zu können. Das fördert die Demokratie, Vielfalt und soziale
Gerechtigkeit.

weitere Antragsteller*innen

Willi Junga (KV Berlin-Kreisfrei); Philipp Schmagold (KV Plön); Elke Seidel (KV Potsdam-Mittelmark);
Matthias Werny (KV Dortmund); Ruth Wenzel (KV Rendsburg-Eckernförde); Klemens Griesehop (KV
Berlin-Pankow); Stefan Riese (KV Münster); Diethardt Stamm (KV Wetterau); Kathrin Weber (KV
Bielefeld); Anna Katharina Boertz (KV Celle); Clara-Sophie Schrader (KV Berlin-Pankow); Claudia Laux
(KV Coburg-Land); Jürgen Blümer (KV Warendorf); Kirsten Grunewald-Poch (KV Warendorf); Peter
Kallusek (KV Südliche Weinstraße); Thomas Reimeier (KV Lippe); Ilka Sander-Maas (KV Münster); Tim
Lautner (KV Münster); Jens Pommer (KV Düsseldorf); Axel Wunsch (KV Rastatt/Baden-Baden); Karl-
Wilhelm Koch (KV Vulkaneifel); Frank Schellenberger (KV Odenwald); Manuela Braun (KV Rastatt/
Baden-Baden); David Baltzer (KV Berlin-Kreisfrei); Sigrid Pomaska-Brand (KV Märkischer Kreis); Thomas
Wolff (KV Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf); Gabriele Raasch (KV Ludwigslust-Parchim); Barbara-
Marie Mundt (KV Ludwigslust-Parchim); Ralph Pies (KV Offenbach-Land); Sibylle Brosius (KV Rhein-
Pfalz); Tabitha Elkins (LV Bayern); Walther Moser (KV Freiburg); Norbert Tretkowski (KV Schleswig-
Flensburg); Max Lissowski (KV Dresden); Oliver Strässle (KV Freising); Arne Babenhauserheide (KV
Karlsruhe-Land); Manuela Nader (KV München); Bettina Deutelmoser (KV Stade); Wolfgang Wähnelt (KV
Magdeburg); Brigitte Kowalsky (KV Ludwigslust-Parchim); Arno Schütterle (KV Pforzheim und Enzkreis);
Andrea Hell (KV Stade); Judith Göbel (KV Ludwigslust-Parchim); Christa Stiller-Ludwig (KV Hagen);
Christoph Behnke (KV Stade); Guido Hübner (KV Stade); Christoph Hecker (KV Mainz); Emanuel Stuve
(KV Ludwigslust-Parchim); Sabrina Buurmann (KV Köln); Sarah Domian (KV Ludwigslust-Parchim);
Hannelore Putz-Geißler (KV Rendsburg-Eckernförde); Tobias Kraft (KV Rems/Murr); Dirk Paul Finkeldey
(KV Aurich-Norden); Andreas Kleist (KV Coburg-Land); Judith Tamara Betten (KV Aurich-Norden); Ali
Demirhan (KV Herzogtum Lauenburg)
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